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Polizei -Berordnnng.

Auf Grund der 88 6 . 12 und 13 der Vcrord-
nuua . no », 20 . Sept . 1867 und auf Grund der
88 137 und 139 des Gesetzes über die allgemeine
Landerverwallung vom 30 . Juli 1583 wird unter
Ausbebung der Polizei - Verordnungen vom
16 . Februar 1875 und vom 2t . Sept . 1897 mit
Zustimmung des Bezirksausschusses für den Um¬
fang de? Regierungsbezirks Wiesbaden mit An¬
nahme des Polizeibezirks der Stadt Frankfurt a . M
Folgendes verordnet:

f ö1. Bei der Beförderung von Schlacht- undandelsvieh ist jede brutale Behandlung der
hier « verboten , insbesondere das Hetzen von

Hunden ohne Maulkörbe auf dieselben, heftiges
4 -rre» an den Leilscilcn, Prügeln mit Knütteln
oder Stoßen mit Fäusten und Fußen, Einknicken
des Schwanzes bei Großvieh, Tragen des Ge
flugeis an den Hälsen oder Beinen.

8 2. Bei Transporte » mittelst Fuhrwerks
dürfen nur solche Thicre geknebelt werden , welche
bei freier Bewegung ihrer notorischen Böswilligkeit
wegen die öffentliche Sicherheit gefährden könnten.

Kleinvieh und Geflügel dürfen nicht geknebelt
jverden.

.8 8 . Die zum Transport benntzien Fuhr¬
werke , Käfige , Behältnisse pp . find durch genügend
hohe Seiten - und Rückwände , oder durch ans
zratten , Flechtwerk oder Netzen gefertigte , eine

Sreichliche Luftzufuhr gestattende Decken derart ein¬ten , daß ein Entweichen der zu transpor-
e» Thiere ausgefchlossen ist . Auch nmß ihr

Bodenbelag sowie die unterste Seitenwandvcr-
kleidung eben und so dicht sein , daß eine Be¬
schädigung der Thiere durch die Wagenräder oder
ei» Einklemmen irgend welcher Körpcrtheile der¬
selben nicht Vorkommen kann.

Zudem müssen vorgenannte Trausportmittel
so geräumig sein , daß die Thiere ohne gepreßt
oder gescheuert zu werden nebeneinander bequem
liegen können.
. 3m Allgemeinen kann 1 gm Grundfläche auf
j e bret mittelgroße Saugkälber , oder drei Schweine
ml Gewichte bis zn je 100 Kilogramm , oder sieben
Läufer bezw . Springer oder neun Ferkel , oder drei
Schafe ui der Wolle , oder vier geschorene Schafe
gerechnet werden . ,

81 . Soweit starre Ueberdachungen der
Trausportwageu , Käfige , Behältnissepp , verwendet

(also auch bei sogenannten Etagenwagen ),
muffen dieselben so hoch angebracht sei» , daß die
tn gewöhnlicher Haltung stehenden Thicre noch

wenigstens handbreiten Spielraum über sich

§ 5. Beim Ein - und Ausladen find die Thiere
zu heben , nicht zu werfen.

Für geknebeltes Vieh (§ 3) , sowie für Kälber
mid Schweuie „ist eine starke Unterlage aus Stroh,
^brf » Sagefpänen , Gerberlohe , Sand oder bergt,
tu beschaffen.

Die Köpfe der Thiere dürfen nicht vom Fuhr¬
werk herabhängen.

Schubkarren oder Säcke dürfen als Trans¬
portmittel nicht verwendet werden.

8,6 . Ein gemeinschaftlicher Transport von
Schweincu mit anderem Kleinvieh darf nur in der
Weise erfolgen , daß beide Thiergattungen durch eine
befestigte Scheidewand von einander getrennt sind.

. §, 7 . Bullen müssen bei allen Transporten
Mit euicul Nasenriiige und einer Blende ( Kappe)
vor den Angen versehen und an den Füßen in
üblicher Weise gefesselt werden , um das Durch¬
gehen zu verhüten.

„8 ® ! st' den 18 Monate und darüber alte»
Bullen find wenigstens zwei kräftige Transporteure
zu stcllcu.
. 8 8 - Der Fußtransport von Kälbern unter
i  Wochen ohne Begleitung ihrer Mütter ist ver¬
boten.

§ 9. Zuwiderhandlungen gegen vorstehende
Anordnungen werden , soweit sic nicht ans Grund
des Strafgesetzbuches eine höhere Strafe nach sich

«. . . 30  Mark oder

Ortsstatnt,
betreffend die gewerbliche Fortbildnngs

schttle in Wiesbaden.
Auf Grund der 88 120 . 142 und 150 der

Gewerbeordnung für das Deutsche Reich in der
Fassung des Gesetzes , betreffend Abäudernng der Ge¬
werbeordnung vom 1. Juni 1891 (Reichs -Gesetzblatt
Seite 261 und folgende ) wird nach Anhörung be-
thciligtcr Gewerbetreibender und Arbeiter und unter
Zustimmung der Stadtverordneten -Versammluiig
für den Geineindebezirk der Stadt Wiesbaden Nach¬
stehendes festgesetzt

81
Alle ini gedachten Bezirle sich regelmäßig auf-

haltcnden gewerblichen Arbeiter (Gesellen , Gehülfe »,
Lehrlinge , Fabrikarbeiter ), mit Ausnahme der
Lehrlinge und Gehülfen in Handelsgeschäften , sind
verpflichtet , bis zum Ende des Schuljahres , inner¬
halb dessen sie bas 17 . Lebensjahr vollenden , die
hierselbst errichtete öffentliche gewerbliche Fort¬
bildungsschule an den festgesetzten Tagen und
Stunde » zu besuchen Mid an dem Unterrichte
Thcil zu nehmen.

Die Festsetzung der Tage und Stunden des
Unterrichts erfolgt durch den Magistrat und wird
ui dem Organ für die amtlichen Bekanntmachungen
des Magistrats zur öffentlichen Kenntniß gebracht

8 2.
Befreit von dieser Verpflichtung sind nur

solche gewerbliche Arbeiter , die den Nachweis führen,
daß sie diejenigen Kenntnisse und Fertigkeiten be-
fftzen. deren Ancigming das Lehrziel der Anstalt
bildet.

8 3.
Gewerbliche Arbeiter , welche das fortbiidung ?-

schulpflichtige Alter überschrittcu haben oder in dem
Gcmeindebezirke nicht wohnen , aber beschäftigt
werden , können , wenn der Platz ansreicht , ausihrei,
Wunsch zur Theilnahnie am Unterricht zugclassen
werden . Der Schulvorstand ( Kuratorium ) bestimmt
über die Zulassung solcher Schüler.

8 4.
, Lnr Sicherung des regelmäßigen Besuches
der Fortbildungsschule durch die dazu Verpflichteteii,
sowie zur Sicherung der Ordnung in der Fort¬
bildungsschule und eines gebührlichen Verhalte »? der
Schüler werden folgende Bestiminiingeu erlassen:

1) Die zum Besuche der Fortbildungsschiile
verpflichteten gewerblichen Arbeiter müssen sich zu
"kn für sie bestimmte » Unterrichtsstundeii rcchtzeilig
elnstiiden und dürfen sie ohne eine nach dem Er-
iiiessen der Schulleitmig ausreichende Enlschuldigiing
nicht ganz oder zum Thei ! versäumen.

2) Sie,müssen die ihnen als nöthig bezeichueten
Lernmittel in den Unterricht mitbringen.

fabelt die Bestimniiingcu des für die
rrortbildttiigsschule erlassenen Schnlrcglements zu
besvlgen . ,

4) Sie müssen in die Schule sauber gewaschen
und in reinlicher Kleidung kommcn.

. .. 3) Sie dürfen den Unterricht nicht durch un¬
gebührliches Betragen stören und die Schnlntensilien
und Lehrmittel nicht verderben oder beschädigen.

6) Sie haben sich auf dem Wege zur Schule
und von der Schule jedes Unfugs und Lärmcns zu
ciithaltcn.

Zuwiderhandlungen werden nach Z 150 No . 4
der Gewerbe -Ordnung in der Fassung des Gesetzes,
betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung
vom .1. Juni 1891 (Reichs -Gesetzblatt Seile 287)
mit Geldstrafe bis zu 20 Mark oder im Unver-
mogcnsfalle mit Hast dis zu drei Tagen bestraft,
sosern nicht , nach gesetzlichen Bestiinmungen eine
höhere Stra,e verwirkt ist.

8 3.

ziehen , mit Geldbuße von 1 bis
verhältnißmäßiger Haft bestraft.

- 810 . Diese Polizei -Verordnung tritt 1 Monat
nach ihrer Verkündigiing in Kraft.

Wiesbaden , den 7. Dezember 1900.
Der Kgl . Regierungs -Präsident . JnVertr . : Bake.

Vorstehende Polizei -Verordnung bringe ich
hiermit zur allgemeinen Kenntniß . *

Wiesbaden , den 15. Januar 1901.
Der Polizei -Präsident . K . Prinz v . Ratibor.

Bekanntmachung.
. .. Das Schiedsgericht für Arbeiterversicherung
für den Reg .-Bezirk Wiesbaden zu Wiesbaden hat
gemäß 8 des Gesetzes , betr . die Abänderung der
Unfallgelktze , vom 30 . Juni 1900 für das Geschäfts-

Herren - ^ *U ^ tiReu  Vertrauensärzten gewählt die
1. De. weä . Brück, wohnhaft zu Wiesbaden,

Schutzen Hofstraße 6,
2 . Sanitätsrath Dr . med . GleitSman » , Kgl.
t Kreis -Phyflkus für den Stadt - und den
)> Landkreis Wiesbaden , wohnhaft z» Wies¬

baden , Rheinstraßc 84,
8 . vr . msä . Koening,wohnhaft zu Wiesbaden.

TauniiSstraßs 26 . *
Wiesbaden , den 2. März 1901.

Der SchiedsgerichtSvorfitzende.
D . v . Harting , Reg .-Assessor.

Wird veröffentlicht.
Der Magistrat , v . Jbell.

in . ® *e.rn  und Vormünder dürfen ihre zum
Ä - ,uch ° der Fortbildungsschule verpflichteten Söhne
oder Mündel nicht davon abhallen . Sie haben
ihnen vielmehr die dazu erforderliche Zeit zu
gewahren.

8 6.
Die Gewerbe - Unternehmer haben jeden von

Gueii beschäftigten nach vorstehenden Bestiinmungen
(81 ) Ichulpflichtigen , gewerblichen Arbeiter spätestens
am 6. Tage , nachdem sie ihn angenommeir haben,
»um Eintritt in die Fortbildungsschule bei dem
Magistrat anzumelden und spätestens am 3. Tage,
nachdein sie ihn aus der Arbeit entlassen haben , bei
dem Magistrat wieder abzumelden . Sie haben die
zum Besuche der Fortbildungsschnle Verpflichteten
so zeitig von der Arbeit zu entlassen , daß sie recht-
»kltig und soweit erforderlich , gereinigt und nm-
geklcidct int Unterricht erscheinen könne ».

8 7.
Die Gewerbe -Unternehmer haben einem von

ihnen beschäftigten gewerblichen Arbeiter , der durch
Krankheit am Besuche des Unterrichts gehindert
gewesen ist, bei dem nächsten Besuche der Fort¬
bildungsschule hierüber eine Bescheinigung mit-
zugeben . Wenn sie wünschen , daß ein gewerblicher
Arbeiter aus dringenden Gründen vom Besuche des
Unterrichts für einzelne Slnnden oder für längere
Zeit entbunden werde , so haben sie dies bei dem Leiter
der Schule so zeitig zu beantragen , daß dieser
»öthigenfalls die Entscheidung des Schulvorstandes
einholen kann.

8 8.
Eltern und Vormünder , die dem 85 eiitgegen-

handeln , und Arbeitgeber , welche die im 8 6 vor-
gcschricbencn An - und Abmeldungen überhaupt
nicht , oder nicht rechtzeitig machen , oder die von
ihnen beschäftigten , schulpflichtigen Lehrlinge , Ge¬
sellen . Gehülfen und Fabrikarbeiter ohne Erlanbniß

aus irgend einem Grunde veranlassen , den Unterricht
ganz oder znm Tbcil zu versäumen , oder ihnen
die »n 87 vorgeschricbene Bescheinigung dann nicht
mitgebe,, , wenn der Schulpflichtige krankheits¬
halber die Schule versäumt hat , werden nach
8 150 No . 4 der Gewerbeordnung in der Fassnna
des Gesetzes betr . die Abänderung der Gewerbe¬
ordnung vom 1. Juni 1891 ( Reichs - Gesetzblatt
Seite 2o7 ) mit Geldstrafe bi « zu 20 Mark oder
>>n Unvermög - iisfallc mit Haft bis zn drei Tagen
bestraft.

Wiesbaden , den 28 . Januar 1897.
Der Magistrat , v . Jbell

Bestätigt durch Beschluß des Bezirks -Ausschusses
zu Wiesbaden vom 8. Februar 1897 J .-No . B.
A. 358.

Vorstehendes Ortsstatnt wird hiermit in Er¬
innerung gebracht . — Anmeldungen sind auf dem
Nathhans , Zimmer No . 14 , zu bewirken.

Wiesbaden , den 16 . April 1901.
Der Magistrat

Bekanntmachung.
Vom 1. April d. I . ab sind die in inländischen

land - oder forstwirthschaftlichen Betrieben
oder in deren Nebenvetrieve » beschäftigten
polnischen Arbeiter ruisischer oder österreichischer
Staatsangehörigkeit , welchen der Aiifciithalt im
Jnlaiide nur für eine bestimmte Dauer behördlich
gestattet ist und welche nach Ablauf dieser Zeit in
da « Ausland zurückkehren müssen , von der
Invalidenversicherung befreit.

Diese Befreiung bezieht sich also nicht auf
solche polnische Arbeiter , welche sich hier dauernd
beschäftigen und niedergelassen haben , oder Staats¬
angehörige eines deulschc » Bundesstaates sind,
sondern nur auf solche russisch- oder österreichisch¬
polnische Arbeiter , die wirklich Ausländer sind und
sich im deutschen Reich i» land - oder forslwirth-
chastlichen Betrieben oder deren Nebenbctricben nur

vorübergehend beschäftigen dürfen.
Gemäß der vom Reichs -Versicherungsamt er-

lasieiicn Bestimmnugen haben demzufolge alle Arbeit¬
geber in der Provinz Hessen -Nassau und dem
Fürstenihiim Waldeck , welche solche Ausländer in
ihren land - oder sorstwirlhschaftlichen Vctrikben
oder derenNebenbctriebcn beschäftigte » , vom 1. April
d. I . ab Folgendes zn beachten:

1 . Jeder Arbeitgeber , welcher solche Ausländer
«epeiiwärtig schon beschäftigt , hat dies binnen

3 Tagen dem Vorstände der Landes -Vcrsicheriliigs-
auftalt Hessen -Nassau zn Cassel kurz anznzeigcli;
diejenigen Arbeitgeber , welche solche Ausländer
Pater beschäftigen , habe » dies Lemselben Vorstand

binnen 3 Tagen vom Beginn der Beschäftigung ab
aiizuzeigen.

2 . Nach Schluß eines jeden Vierteljahres,
Pätestens bis zuin 15 . des unmittelbar folgenden
Monats , und zwar erstmalig bis znm 15 . Juli d . I .,
dann bis zum 15. Oktober d. I . u . s. w . hat
eder Arbeitgeber eine Nachwcisnng über die von

ihm beschäftigte » einzelnen Ausländer obiger Staats¬
angehörigkeit dem Vorstände der Landes -Ver-
ichcrnngsanstalt Hessen -Nassau zu Cassel cinzn-

rcichen , und
3 . den danach zn entrichtende » Betrag nach

Feststellung und Änfordcrnng an die Landcs -Ver-
ichernngsanstalt Hessen -Nassan zn Cassel auf deren

Kosten cinzuscndcn.
Die Anzeigen — Ziffer 1 — können mittelst

Postkarten erfolgen und bedürfen einer namentlichen
Aufführung der einzelncil ausländischen Arbeiter
nicht.

Die N -ichweisunge » — Ziffer 2 — sind unter
Benutzung besonderer Formulare aufzustellen , welche
eine besondere Anleitung über deren Aufstellung
enthalten und jedem Arbeitgeber vom Vorstände
der Landes -Versichcrungsaustalt Hessen -Nassau zn
Cassel » ach Erstattung der Anzeigen — Ziffer 1 —
zngesandt werden . *

Wiesbaden , 12. April 1901.
Der Magistrat , Abtheilung für VersichernngSsachen.

Mangold.

Bekanntmachung.
Um Angabe des Aufenthalts des TaglöhnerS

Jakob Bengel , geb. 12. 2. 1833 zn Nieder¬
hadamar , welcher sich der Fürsorge seiner hülfS-
bednrftigen Angehörigen entzieht , wird ersucht . *

Wiesbaden , de» 4. Mai.
Der Magistrat . Arrnenverwaltung.

Bekanntmachung.
Donnerstag , den 9 . d. Mts . , Nach¬

mittags 4 Uhr , soll links der Plattcr -Chauffce
verschiedenes Gehölz , als:

1 . 13 Raummeter Scheitholz , )
2 . 6 „ Stockholz , I Kastanien-
3 . 2 ., Prügelholz . Holz.
4 . 125 Wellen , j
5 . 2 eichene Stämme

fentlich meistbietend gegen Baarzahlung vcr-
teigert werden . Zusaminenknnft Nachmittags

4 Ubr vor dem neuen Friedhofe . *
Wiesbaden , den 4 . Mai 1901.

Der Magistrat . In Pcrtr . : Körner.

Bekanntmachung.
Die Abfuhr des ilt den städtischen

Waldungen ersteigerten Holzes wird von
Montag , den 6 . Mai d. Js . ab , tvirder
gestattet . *

Wiesbaden , den 4. Mai 1901.
__ Der Magistrat . In Vertr. : Körner.

Bekanntmachung.
Montag , den 1» . Mai d. I ., Vor-

»ttttags 11 Uhr , wollen die Erben der
verstorbenen Wittwe des Jakob Riickert
hier ihre Immobilien , als:

1. ein dreistöckiges Wohnhaus
mit dreistöckigen « Hinterbau und 8 ar
40,75 qm Hofraum - und Gebäude-
fläche, belegen an der Adlerstraße 61,
zwischen Heinrich Momberger und
Georg Opel,

2 ein vierstöckiges Wohnhaus
mit zweistöckigein Seitenbau und 3 ar
72 qm Hofraum - und Gebäudefläche,
belegen an der Adlerstraße 67 , zwischen
Jakob Rnckert Erben und Wilhelm
Kräckmann,

3 . ein vierstöckiges Wohnhaus
mit einstöckigem Hinterban und 2 ar
77 qm Hofraum - und Gebaudefläche,
belegen an der Adlerstraße 69 , zwischen
Jakob Nückert Erben und Heinrich
Schweinsberg,

4 . Lagerbuchs -No . 6723 Acker „Niether-
berg " 2. Gewann zwischen Georg
Bücher u . Miteigenthümcr und Mathias
Stillger , im Flächengehalte von 7 ar
35,25 qm , und

5 . Lagerbuchö - No . 7166 Acker „Am
Todtenhof " 5. Gewann zwischen
dem Staatsfiskus beiderseits , im Flächcn-
gehalte von 11 ar 43,25 « in,

in dem Nalhhanse hier , Zimmer No . 55,
Abtheilnng halber versteigern
lassen . Nähere Ansknnft ertheilt
Herr Rechtsanwalt von Eck hier,
Adolphstraße 14 . § 232

Wiesbaden , den 29. April 1901.
Der Oberbürgermeister.

_ In Vertr . : Körner.

Bekantttnrachnng.
In Gemäßheit der 88 26 und 27 der Friedhofs-

Ordnung vom 1. Januar 1885 bringe » wir hier¬
mit zur öffentlichen Kenntniß , daß für die nicht
zur allgemeinen Begräbiiißstütte gehörigen , sondern
känflichen Beerdignngsplähe des neuen
Friedhofes an der Platterstraße bis aus
Weiteres nachstehende Preise in Kraft treten:

r . Aelterer Thcil , soweit noch Plätze
vorhanden:

a ) Für einen Platz in den Anlagk»
(Hain ) ans deni südlichen Thcile
des Friedhofes . 1200 Ml

b ) für einen Platz an den beiden
Niiigmauern und am Hauptweg . 300 „

c) für Eckplätze an den Quadraten
(je 2' /» Plätze ) . 500 „

d) für die übrigen Plätze an den
Quadraten und Nebenwegen . . 150 „

ii . Nener Theil ( Friedhofs -Erweiterung ) r
a ) Für ein Kausgrab an den Wegen

von miubefleiiii 4,00 m Breite . 300 Mk.
b) für ein Kanfgrab an Wegen unter

4,00 i„ Breite . 160 „
c ) für eine größere Gräbcrgrnppe,

dezw . für Grabstütien mit gärt¬
nerischen Anlagen für je 5 qm . 500 „

d) für eine Grabstätte in neu nn-
zulegenden Hainflächen . . . . 1200 „

Für die Herstellung bezw . Abgabe von
gemaiierteii Grnfte » werden außer de» bor-
geiinnntcii Plntzpreisen nachstehende Preise berechnet:

1. für eine einfache Gruft . . . . 200 Mk.
2 . „ „ zweifache . . . . 300 „
3 . „ „ dreifache „ . . . . 400 „
Wiesbaden , den 13. April 1901. *

Der Magistrat . In Vertr . : Körner.

Bckanlitmachnng.
Fräulein Elisabeth Bäseler -Brcker hier

eabsichtigt auf dem Grundstück Lagerbnch No . 2931,
belegen im District Stockwiese , ein Occonomic-
gebäude mit kleiner Wohnung zn erbaickn und hat
icrhalb die Eiiheilnng der AnsiedelnngS - Ge¬
nehmigung (8 1 des Slejetzes , betr . die Grüiidulig
neuer Ansiedelungen in der Provinz Hessen -Nassau,
vom 11 . Juni 1890 Gesetz- Sammlung Seite 173)
' eantragt.

Gemäß § 4 des genannten Gesctzes «vird dieser
Antrag mit dem Benierkeu bekannt gemacht , daß
gegen den Antrag von den Eigeiithnmern , Nutznngs-
»nd Gebrauchsberechligten und Pächtk !» der be¬
nachbarten Ernndflücke innerhalb einer Präclnsiv-
rist bo » ztvei Wochen — vom Tage der erstmaligen
Zekaiintmachuug an gerechnet — bei der Königlichen

Polizei -Direction hier Einspruch erhoben werden
kann , wenn der Einspruch sich durch Thaljachen
begrilnden läßt , Ivelche die Annahnie rechtfertigen,
daß die Ansiedeliiiig das Gemcindeintcieffe oder
den Schutz der Nutzungen benachbarter Grundstücke
aus dem Feld - oder Gartenbau , aus der Forst-
«virthschast , der Jagd oder der Fischerei aesährdcn
werde . *

Wiesbaden , den 13. April 1901.
Der Magistrat . In Vertr . : Körner»
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Bekanntmachung.
. . Ef ist m neuer« Seit vielfach vorgekommeu.

nt« -ieidinmtfleit über die Entwäffcrung von
Gluiidstucte» Lichtpause» einacreicht worden sind.

Derartige Zeichnungen sind nach der Voî-
4 >' ' ''< ^ 6 der Polizei-Verordnung vomII. August 1889 unz»lässig.

Die Herren Architekten bezw. Planverfertiger
werden auf dicBcfolgung der vorerwähnteuVorschrist
Mit dem Beinelken aufmerksam gemacht, daß in
.-Zut»nft ini Lichtpausverfahren hergestellte Haus-
cntwaycruiigszeichnungenvon der Königlichen
Polizei-Direction nicht mehr angeuomnien werden

Wiesbaden , den 23. April 1901. » *
_Da « Stadtbanaiiit. Frovenius.

Bekauutmachuug.
Der FinÄitliiiienpla» für die' Dambachthal-

straste von HauS No. 16 bis Haus No. 21 ist
dinel, Magistratsbcschluß vom 24. April er. enb
gültig festgesetzt tvorden und wird voni 3. Mai er
ab weitere 8 Lage im neuen Rathlwus, 1. Ober
gcschoß, Zimmer No. 38a, während der Dienst
stunden zu Jedermanns Einsicht offen gelegt. *

Wiesbaden , den 29. April 1901.
.. Der Magistrat: In SBeitr.: fl-rofreniuS.

Berdingnug«
.. . „ Die Ausführung der a) Erdarbeiten, Loos I
,b) Maurerarbeiten, Loos II, c) Asphaltirerarbeiten.
«i *®! y 1, J' ir blt  Erweiterungsbauten des
König, . Theaters hiersclbst soll in, Wege der
öffentlichen AiiSschrelbuiigverdnngen werde».

Verdlngungsniiterlagkn können Vormittags
von 9 bisi 12 Uhr tm Rathhause, Zimnier No. 41,
«««eil Zahlung von je 50 Pf. für Loos I und II
und 3 Mk. für Loos III bezogen werden. Aus¬
wärtige Sudniitteuten wollen den Betrag bestell-
«kldfrei an unseren techn. Sekretär Aiidrcß eiu-

Bcrschlossene und mit der Aufschrist„ H. A . 10
“ a £ier?el,cne  Angebote sind spätestens

brs Montag , de» 13. Mai 1901 , Bor-
1i»>ttags10 Uhr , hierher einzureichen.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt— unter
Einhaltung der obigen Loos-Reihenfolge- i»
Gegenwart der etwa erscheinenden Anbieter.

Ziischlagsfrist: 4 Wochen.
Wiesbadeu , beu 29. April 1901.

Das Stadtbauanit, Abth. für Hochbau
__ Genzmer , Kgl. Baurath.

Bekannt«,achttng.
Die Ausführung der Grund - und Maurcr-

^beiten fur das zweite Retorte,rhauS der
Gasfabrik an d-r Mau,zerlandst,atze soll ver-
Ü-bcn werden. Hierauf bezügliche Angebote sind
verschlossen und mit eulspiccheiidcr Aufschrift ver-
schen bis spätestens Montag , den 13. Mai

d " ^>Ulttags 12 Uhr, bei der Directio»,
Maiktstraße 16, Zimmer6, einzureiche»

Die der Vergebung zu Grunde gelegten Be¬
dingungen und Zeichnungen können während der
Borillutagsdieuststnndenans dem Nenbau-Büreau
ui der Gasfabrik eiirgesehen und die zu ver¬
wendenden Angcbotkformiilare daselbst in Empfang
genommen werden. ^ *

Wiesbaden , den 29. SLpril 1901.
. Der Director
der stadt. Waffer-, Gas- u. Elekir.-Werke.

^  _ Muchall. _
Bekanntmachung.

w fcÄO * zweiten Retorteu-
hrruses der Gasfadrir an der Mainzer Land-

sollen nachstehendeLiefernugen vergeben

*• 2L2 ®» ®*“ 1 Basaltlava -Sockel nndSchwellen re«,
a- ca- ki« « •**» Sandstein -Gesimse und
a Trevpen (rother Wertheimer Sandstein),
3. ca. 45 Tonnen eiserne Träger re. und

ca. 11 Tonnen gußeiserne Säule « ,
4- ca. 4l ^ »« ae » eis. Dachbinder und

M ^ ten , sowie ca.31 Tonnen Wellblech--ve- achung,
5. die Spenglerarbeiien.
H'-rauf bezügliche Angebote find verschlossen

Ufd .wlt entsprechender Aufschrift versehen bis
LEe « M »utag , den 2». d. M ., Vor-
«nttags 12  Uhr , bei der Direction, Markt-
stratze 18, Zinimer 6, einzureichen.

Die der Vergebung zu Grunde gelegten Bc-
bingungeii und ^ ichnuilgen können während der
Voimittags - Dienststundenauf de», Renbau-
^örcau in der Gasfabrik ei»gesehen und die

l$u verwendenden Angebots-Formulare daselbst in:Empfang genommen werden. *
Wiesbaden , den 3. Mai 1901.

Der Director
der stadt. Waffer-, Gas- und Elektr.-Wcrke

Muchall.
Bekanntmachung.

Die Betheiligten werden davon in Keuntniß
8?>stzt, daß wahrend der Sommermonate April bis
rinschl. September der Fruchtmarkt « m 8 Uhr
Morgens  beginnt. Städt . Aeeise-Amt . *

Bekanntmachung,
betr. die Unfallversicherung der bei Ncgiebanicu

beschäftigten Personen.
Der Auszug aus der Heberolle der Ver¬

sicherungsanstalt der Tiefbau-Bernfsgenossenschaft
für die Monate November und Dezember v. I.
über die von denUnternehinern zu zahlenden Ver¬
sicherungs-Prämien wird während zweier Wochen,
vom 27. l. M . ab gerechnet, bei der Stadtkasse int
Rathhause während d-r Vormittaasdienststundeii
zur Einsicht der Betheiligten offcngclegt.

Gleichzeitig iverdcn die berechneten Prämien¬
beträge durch die Stadtkasse eingezogen Iverden.

Binnen einer weiteren Frist von zwei Wochen
kann der Zahlungspflichtige, unbeschadet der Ver¬
pflichtung zur vorläufigen Zahlung gegen die
Vraniienbcrechnnng, bei dem Genosfenschaftsvor-
standc oder den, nach § 21 des Bainuifallversicher-
ungSgesetzes zuständigen anderen Organe der Ge¬
nossenschaft Einspruch erheben. (§ 28 des Gesetzes.)

Wiesbaden , den 24. April 1901.
Der Magistrat . In Vertr .: Mangold.

Bekanntmachnng.
Bei Nevisionen von Hausentwässeniugs-

Aulagen wurde mehrfach wahrgenommen, das, die
Wafserverschlnffr unter den Küchenspülstcinen,
Badewannen und sonstigen Ausgüssen die so¬
genannten Bleisypbons, »naeiiügcnd gereinigt
Werden. Das Aiifsteigeii schlechter, gesundheits-
sächblicher und übclrikch-iider Luft aus den in den
Syphons sich ansamuieliibeii, in Fänlniß über
gehenden Stoffen ist die Folge hiervon.

Es wird deshalb unter Hinweis ans
di« Bestimmungen des tz 5 der Polizei-
Verordnuu « vom 1. stlngust l »« « , wieder¬
holt auf di« Wichtigkeit » n» Rothwenöig-
keit einer sorgfältige » und regelmäßigen
Reinhaltung der Wafferverschlnss « unter
den Spülsteinen , Badewannen nnd Aus¬
güsse» beso» d« K ansmerksam gemacht.

Die Reinigung soll in der Rege! monailich
ein- bis zweimal vorgeiloinmen und dabei folgendcr-
maßeir verfahren werden:

Nachdem mau zunächst in den Shphon von
oben heißes Waffer eingegossen hat, uni die Fett¬
ansätze zn lösen, stellt man direct nnter den
Sypyon einen leeren Eimer, öffnet durch Anf-
drehen mit einer gewöhnlichen Zange oder einem
anderen geeigneten Werkzeug die am tiefsten
Ende de? Wafferverschluffes eingebrachtc Schraube
und reinigt durch die entstandcii« untere Oeffiinng,
am besten mittelst einer geeigneten biegsamen Bürste
mit Drahtsticl durch mehrmaliges Ausmischen die
gekrümniten Rohre. Der Kopf der Schraube ist
ebenfalls von Schmntzbcftaiidtheilenzu befreie».
Hierauf gießt man nach Schlietzung der Schranben-
öffiinng eine genügende Menge Wasser, am besten
heißes Waffer, in die Ablausvffnung des Spül¬
steines oder Ablaufbeckens, damit die etwa noch
zurückgebliebenen Schmutztheile aus dem Waffer
Verschlüsse entfernt werden.

Den Inhalt der vor der Reinigung nnter den
Wasserverschluß ausgestellten Eimer schütte man in
das Closet ans . *

Wiesbaden , den 3. Mai 1901.
Stadtbnuamt , Abih. für Canalisakionswescn.
_ Frensch.

Bei dem nirterzcichuclen Bataillon ist rin
noch gut erhaltener Grammophon käuf¬
lich zu haben. Anzusehen auf dcni Zahl-
meistcr-Dlenstzimmer. F 270

II . Bataillon Regiments 80.

Bekanntmachung
Freitag , den IO. Mai 1901,

Nachmittags 5 Uhr, läßt bk Wittwe
Endung Lendle 1. zu Wiesbaden nnd
Miteigenth . ihre in hiesiger Geniarkung
belegene Grundstücke: 17 Aerker nnd
2 Wieselt , theilweise in den Distritten
Aukamm und Liebenau gelegen, auf dem
Rathhaus zn Sonnenberg freiwillig öffentlich
versteigern. F 290

Souneuberg , den3. Mai 1901.
Schmidt , Ortsgcrichtsvorsteher.

Bekanntmachung.
Freitag , den IO. Mai 190 !,

Nachmittags SF/s Uhr, werden auf frei¬
williges Anstehen die dem Adolf Wirth
hier gehörigen Immobilien, belegen in hiesiger
Gemarkung, bestehend aus einem zwei-
töckigen Wohuhans mit Scheune

an der Bierstadterstraße, sowie 18 Aeckern
»ud « Wiese «, auf dem Rathhaus zu
Sonnenberg öffentlich versteigert. F290

Sounenberg , den3. Mai 1901.
Schmidt, Ortsgerichtsvorsteher.

Porto p-are fiir da« Deutsch» Reich
«nd tm Urrkrstrr mit Gcsterreich-

^11)101) t*$( .
Briefe a) Ortsverkehr*) fronkirt bis 250g 5 Pf ..

M-> b) übriges Rcichr-PoNgebict,
OkÜerrefch-Ungai» fran-

klrt bis 20g 10 Pf ., über 2ug bis 250g 20 Pf .,
imfrnnfb,§20g20SPf.( über 20 g bis 250g 30 Pf.

Postkarte » a) Ortsverkehr*) einfache2 Pf ., wi-
4 mit  Antwort 4 Pf ., b) übriaes

Rcichs-Postgebiet, Bahern, Württemberg und
Oesterrelch-Ungarn einfache5 Pf ., uufrankirt
10 Pf ., „nt Anllvort 10 Pf.

Arnchsachei, a) Orisvcikchr*) bis 50 g 2 Pi
■■5er  nä - 100 g 3 Pf., über 100—250 g 5 Pf'
»ber 250—600g 10 Pf.,über 500g bis 1 kg 15 Pf .,
b) übriges Aeichs-Postgkbiet, Bahern, Würltem-
-» il?̂ ^ ^ '-' ch°Hugarn bis 50 g 3 Pf ., über
A - -00 g v Pf ., über 100—250 g 10 Pf ., über
250—500g 20 Pf., über 500g bis 1 kg 30 Pf.

U-narenprobe » a) Ortsverkehr*) bis 250g 5 Pf .,
über v50 bis 350 g 10 Pf., b) übriges Reichs-
Poitgebiet, Bahern, Württembergu. Oesterreich-

U ngarn bis 250g 10 Pf ., über 250—850g 20 Pf.
Srschnftspapiere a) Ortsverkehr*) bis 250 g

5 Pf ., »ber 250 bi« 5M g 10 Pf ., über 500g bis
4 ^ übriges Reichr-Postgeblkt, Bayer»

Württemberg(nach Oesterreich-Ungarn nicht
250  S 10 Pf ., über 250 -500 g

20 Pf., über 500g bis 1 kg 30 Pf . Znsammen-
A'ckss!.. von Drucksachen, Waarenproben und
GeschaflSpapieren zulässig bis zum Gewicht von
1 kg. zvaxe wie für Geschäslspaplere. (Nach
Oesteireich-lliigarn nur bis 950g zulässig. Taxe
wie für Waarenproben.) ä k

®n!!r̂ rt’borl!iU;r 20  RiickschrinsebÄhrPs.
Psstanmrtsturgen bis 5 Mk. 10 Pf ., über 5 bis

über 100- 200Mk. 30 Pf ., über
200—400Mk. 40 Pf ., über 400—600 Mk. 50 Pf.

_ über 600- 800 Mk. 60 Pf.
Für Unchnnlfmesendmrg «» kommen neben dem

Porlo für die bctr. Sendung im inneren deutschen
Verkehr folgende Gebühren zur Erhebung: 1) Vor-
zeigegebuhr von 10 Pf . 2) Die Gebühren für Uebcr-
niiltklniig des eingezog. Betrage« an den Absender.
Melltbetrage. Nach». 800 Mk. Nach Oesterreich:
das Packctporto, außerdem eine Stachnavmegcbühr
von 1 Pf . pro Mk, mindestens 10 Pf.

Das Porto fiir N«ll«rte beträgt auf Entsernungen
(in gcogr. Meilen) -

Packele
im Gewichte

-an
O4- CM

3 - 113 - 2
b.5kgeinschl>!25^ 50 ^
f. jed. weit, kg 5 „ 10
Werths«»- ,,»« »» .

wS

3-3 Jki
50 rS,
20 , |30

i50 ^

PersichernngSgebühr

.8

Jl -_1

So

50
50 „
ür je

300 Mk. 5 Pf., mindesten« nbct 10 Pf außer¬
dem Packctporto wie vorstehend, bei Briefen bi«
zur Entfernung von 10 geographischen Meilen
20 Pf ., ans gröbere Entfernungen 40 Pf . Porto.

Eillieftellung für Briefe, Postkarlei,. Drucksachen
ic.  25 Pf ., fiir Packele bis 5 Kilo 40 Pf

Pollouftrüg « (bis 800 Mark) 30 Pf. Bei lieber*
feubuufi der ei»gezogenen Beträge kommt die Post-
anweisnngsgebühr noch in Abziig.

Nach den übrigen znni Weltpoftnerei « gehören¬
den Ländern beträgt das Porto:

lSriekö ! frankirt 20 Pf. i für je 15 g (ohne
Z ; 1 uufrankirt 40 Pf . j Dreistgewichl).
Postkarten (einfache) 10 Pf., unfrankirt 20 Pf ., mit

Anüvort 20 Pf.
iDrucksache», Grfchäftvpapirre , Maareu-

probr » 5 Pf . für je 50 g, mindestens jedoch
für Geschäftspapiere 20 Pf., für Waarenproben
10 Pf. Meistgewichtder Drucksachenu. Geschäfts-
Papiere2 kg, der Waarenproben 350 g.

;stinschreil-gev. 20Pf . ; Nücksilicingev . 20Pf.
: lacket « bis zuö kg nach Dänemark,Belgicn.Nieder-

lande, Schweiz, Fraickreich 80 Pf ., ZialikU1 Mk
40 Pf . Packele bis zum Gewicht von 3 kg nach
Spanien 1 Mk. 40 Pf , nach Portugal 1 Mk.80 Pf.

*) Die Taxen für den Ortsverkehr gelten a»ch
ur den Verkehr mit folgenden Nachbarorten:

Biebrich. Bierstadt, Dotzheim, Hcßloch, Moppcnhcim,
Naurod, Rambach und Sonnenbersi.

Trtegr'nrum-Grh«hrr«.
Worttaxe innerhalb Deutschlands5 Pf . Nach

Luxemburg und Oesterreich-Ungarn 5 Pf . Nach
Belgien, Dänemark, Niederlande und der Schlvciz
10 Pf. Nach Frankreich 12 Pf. Nach Italien,
Nnmanien, Schweden, Norlvcgen, Großbritannien
u. Irland 15 Pf . Nach Algerien und Tunis , 8tub-
land, Spanien, Portugal, Serbien, Bosnien, Herze¬
gowina, Montenegro, Biilgarien und Ost-Rumelien
20 Pf. Nach Gibraltar 25 Pf . Nach Griechenland
30 Pf. Rach Malta u. Marokko 40 Pf . Nach der
Türkei 45 Pf. Nach Tripolis 65 Pf . Mindestbetrag
für ein gewöhnliches Teleqranim im Verkehr mit
Großbritannien nnd Irland 80 Pf ., im übrigen
Verkehr 50 Pf . Für ein dringendes Telegramm

I wird die dreifache Gebühr eines gewöhnlichen Tcle-
I gramms erhoben. Für Stadlleliaramme beträgt

die Worttaxe3 Pf., die Mindestgebühr 30 Pf

Grfferrtltche FernsprechstrUrn
befinden sich bei,,, Telegraphenamt (Telegramui-
Annahmestelle), Rbeinstraße 25. beim Postamt 2,
Schntzenhosstinbe3. beim Postamt 3, Wellritz-
straße 45, und beim Postamt 4, TaunuSstr. 1

Hof). Sie sind geöffnet im Sommer
(1. April bis 30. September) von 7 Uhr, im
Winter (l . Oktober bis 31. März) von8 Uhr Vor¬
mittags bei dem Telegraphenamt bis 9 Uhr Abends,
bei den Postämtern 2,  3 und 4 bis 8 Uhr Abends.
An Sonn - nnd Feiertagen sind die Fernsprechstcllen
bei den Postämtern 2, 3 nnd 4 geschloffen. Die
Gebühr für ein Gespräch mit Theilnehmern des
Stadtfcrnsprechnetzesbis zur Dauer von 3 Min.
beträgt 10 Pf . I », Verkehr mit Theilnehmern
in den zum Fernsprechverkehr zugelassencn Orte»
innerhalb Deutschlands(znr Zeit 360 Orte) beträgt
die Gebühr für ein gewöhnliches Gespräch bis znr
Dauer von 3 Minuten je nach der Entfernung 20,
25, 50 Pf . u. 1 Mk. Hierzu kommen lioch 25 Pf.
Eilbotcngebühr, sofern die verlangte Person zur
öffentliche» Sprechsiellc geholt werden muß. Für
ein dringendes Gespräch wird die dreifache Gebühr
eines gewöhnlichen Gesprächs erhoben. Von aus
ländischen Orte» sind zum Sprcchverkchr zuge-
lasien: Antwerpen und Brüssel. Gebühr für ei»
gewöhnliches Dreiniinutengefpräch3 Mk., für ein
dringendes Gespräch9 Mk ' '

Bfclmch -JUainzer Dampfschifffahrt
August Waldmaim.

Im Anschlüsse an die WiesbadenerStrassenbahn
(alle 7 ‘/aMin .) Fahrplan ab 28. April 1901.

Von liiebrich nach Mainz : 9;«> 10°‘)t ll ao 1200+
l «o 2»v 3°o 400 500 goo 700 goo <jO0*.

An und ab Station Kaiserstrasse -Oentralbahnbof
je 15 Minuten spater.

Von Mainz nach Biebrich : 830 90 °+ 1000 1100+
120o 100 200 goo 400 500 600 720 g2o*t

A11 und ab Station Kaiserstrasse -Centralbahnhof
je 5 Minuten später.

+ Nur Sonn - und Feiertags.
* Au Wochentagen ab 3. Juni bis 1. September.
Sonn - und Feiertags ausserdem Extratouren.

Extraboote für Gesellschaften . v
Frachtgüter Mk. —.35 per 100 Kg.

Itheindanipfschifffahrt.
Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft.

Abfahrten von Biebrich : Morgens 8, 9.50
fSchnellfahrt), 10.20, Mittags 12.50 bis Cöln;
3 .20 (an Sonn - und Feiertagen ), 4.20 bis Bingen.

Gepäckwagen Ton Wiesbaden nach Biebrich
Morgens 7 ‘/t Uhr . Billets u . Auskunft in Wies¬
baden bei dem Agent W. Bickel , Langgasse 20.
Telephon 2364. F 307

Dampfer-Fahrten.
Ilamburg -Amerika -Linie.

(Generalvertr . der Gesellschaft : L. Rettenmayer,
Bheinstrasse 21.) F 308

D. „Acilia “ 30 . April Abends auf der Elbe
bei Brunshausen ; D. „Allemannia “ von Hambrrrg
via Grimsby und Havre nach Westindien , 1. Mai
7 Uhr 25 Min . Km . Cuxhaven passirt ; D.
„Australia “ von Hamburg nach ^ littelbrasilien,
1. Mai 8 Uhr Km . Cuxhaven passirt ; D. „Ascania“
SO. April 6 Uhr Hm . von Singapore ; IX „Belgia“
von Hamburg nach Baltimore , 2 . Mai l Uhr
30 Min. Vm . Cuxhaven passirt ; D. „Croatia “ von
Hamburg nach Westindien , 30. April 12 Uhr
Mittags Dover passirt ; D. „Christiania “ 30 . April
4 Uhr Vm. in Hewyork; 8.-II. „Columbia* 2. Mai
12 Uhr Mittags von Hewyork via Plymouth und
Cherbourg nach Hamburg ; S.-D. „Deutschland“
von Hamburg via Southampton und Cherbourg
nach Hewyork , 2. Mai 11 Uhr 45 Min. Vm. Cux¬
haven passirt ; D . „Elba “ von Hamburg nach
Boston , 2. Mai 8 Uhr 30 Min . Hm. Cuxhaven
passirt ; 1). „Frisia “ von Hamburg nach Montreal,
29. April 12 Uhr Hachts in Horth Sidney ; D.
„Georgia * von Genua nach Hewyork , 30. April
1 Uhr Hm . Gibraltar passirt ;K.-P .-D. „Kiautschou“
nach Ostasien bestimmt , 1. Mai 4 Uhr 15 Mia.
Hm . Cuxhaven passirt ; D. „Hubia “ von Galveston
nach Hamburg , 2 . Mai 9 Uhr Vm . von Havre;
D. „Humidia “ 1. Mai in Havana ; D. „ Parthia“
von Buenos Aires nach Rotterdam und Hamburg,
2. Mai von Funchal ; D. „Pennsylvania “ von
Hamburg nach Hewyork , 30. April 10 Uhr
35 Min. Vm. von Plymouth ; D. „Pontos “ 2. Mai
in Hamburg ; D.-Y „Prinzessin Victoria Luise“
30. April 7 Uhr Km . von Lissabon ; D. „Phoenicia“
2. Mai 5 Uhr Hm . in Hamburg ; D. „Sambia“
von Hamburg nach Ostasien , 2. Mai 2 Uhr Vm.
Dover passirt ; D . „Serbia “ 1. Mai 3 Uhr Hm.
von Singapore ; D. „Sevilla “ von Hamburg nach
dem La Pieta , 30 . April 5 Uhr Hm. iu Ant¬
werpen ; D. „Syria “ von St. Thomas nach Ham¬
burg, ! . Mai 12 Uhr Hachts in Havre ; D. „Valdivia“
2 . Mai in Bahia ; D . „Valesia “ 29. April in
St . Thomas ; D. „Westphaiia “ von Hamburg via
Quebec nach Montreal , 2. Mai 6 Uhr 55 Mia,
Hm . Cuxhaven passirt.

4 ) I .' Nruchlmarllt.
&afet f. . . . . p . 100 K.
Stroh v +vÄVSV-. . 100 „
Hr» j'& i . r . ' • . , 100  ;
. . . D - Kr«-« ark1.
Ochsen: i.  DaoHtät . p. 50 K.

Kühe: I . Quälität p. 50 '
^ „ .II.  i i  50 B
SAveuw ,:k J,  t p. “
Kälber . , 2*' . T -i 1 . '
gummci » f .> » « » m

m . sret »»tie>k.
Bi'lter . . . . . . . p. K.
E» r .. . -7 »r . p. 25 St.
LWdkaft . 7 : . . . 100 .
A^ rikkaft . . r- .100
Eßkartoffeft, . , . p. 100  S.
Kartoneln . . . p. K.
^wiehelll . . .
LwiebÄln p. 50 K.
Alninenkohl . . . . p . St.
Lkvpfsalat . . . . . . „ ,
-_ Wiesbaden , dm 4. Mai

-ichst.ir»e.

löiSO
660
940

70
64
64
58
110

50140

Slitbr.
Prciii.

lH-
6 -9-

— 68
626056
1
1
1

75
-60

14
1901.

82

30
25

10

Gurken . .
Grüne Bohnen
Spargel . .
Wirsing . .
Weißkraut
Weißkraut .
Rothkraut .
Gelbe Rüben
Weiße Rüben .
Kohlrabi, obcrerd.
Kohlrabi . .
Grün-Kobl .
Römisch-Kotzl
Petersilien .
Borre . „ .
Sellerie . .
Prcißelbeereu
Trauben . .

Birnen .
Zwetschen
Kastanien

vom 28. April bis
Höchst.
Preis.

Riedr.
Preis.

% A
. p. St. 70 50

. p. K. — — — L_
. • « ff 1 60 —60— —

—22 — 20
P. 50 St. — — —
. P. St. — 20 — 18
* n n — 12 — 10

- •um '- 12 — 10

- '• 11 — 10 — 8
• » » _ 60 50

2 — 1 60
p. st. 6 — 3

. 25 — 10
. p. K. -' -- — —

•mm 1 —86
- « Mm 1 60 40

- - » H 60 — 40

Eine Gaus . . . . . .
Ein« En te . . . . . . .
Eine Taube.
Ein Hahn.
Ein Huhn.
Ein Hafk . .
Aal . p. K.
Hrcht . „
Backfische. ZI

IV. Krad nnd Mehl.
Schwarzbrvd: Langbrodp. 0^ K.

L.
RnnÄrod ", 0,« K.

. .. L.
Weitzbrod: a. 1 Wasferweck. .

1>. 1 Milchbrödchen.
Weizenmehl: No. 0 . p. 100 K.

. 1 . „ 100 .
„ n . „ 300 .

Roggcrunehl: No. 0 . p. 100 „
. I . „ 100 „

Höchst. Niedr. Höchst. Airdr.
Preis. Pr«iS. Preis. Preis.
4 ft V. Ake!sch. ft !-z— — — ; Ochsen fleisch: von der Keule p. K. 1152 44—— — — Banckiflcisch. „ „ 136 1 28

60 —50 Kuh- oder Rindsieisch . . . . 186 1 32
2 50 1 50 Schweinefleisch. . „ 1150 1 40
3 — 1 80 Kalbfleisch. 160 1 40— — —— Hammelfleisch . „ „ 1 40 1 20
8 20 2 — Schaffleisch . . . 1 - ' 1—
260 1 60 Dörrfleisch . „ 1 60 160

70 —50 Solberfleisch . „ „ 1 40 1 40
Schinken . . „ 2 — 1 84
Speck(geräuchert) . . 1 84 1 80—15 -- 13 Schweineschmalz 1 60 1 40

50 -—43 Nierenfett. . „ 1 —; —80— 14 — 13 Schwartenin agcn frisch. . . „ 2 — 1 60—46 I45 „ gu -änchert „ „ 2 1 80— 31 — 3 Bratwurst .. 1180 lj60
3 ] 8 Fleischwurst . „ „ 1)60 140

31 50 | 29 — Leber-n. Blutwurst : frisch „ „ 96 90
27 75! 27 zeränchrrt „ ,. 2 —;i 180
26 50 25 j
25 50 24125 !
33M | 22 — , i

Städt . AceFe -Amt.
Druck ans Verlag der L. Sibetteiibrrg 'schenH-i-Bachdrmkerei in Wierbavea.
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